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Bestandteil des Vertrages der EG ist. Dieses Verfahren 
ermöglicht es den europäischen Sozialpartnerorgani­
sationen (Europäischer Gewerkschaftsbund ,,EGB" / 
Europäische Arbeitgebervereinigungen „UNICE" 
und „CEEP", ausfuhr!.: Dieball, ebenda), Rechtset­
zungsverfahren zu initiieren, so daß die Rahmenver­
einbarung ein Ergebnis von „Tarifverhandlungen auf 
europäischer Ebene" darstellt. Dieses Rechtsset­
zungsverfahren hatte sich bereits bei der Regelung der 
Richtlinie zum Elternurlaub (Richtlinie 96/34/EG 
des Rates v. 3.6.1996) durchgesetzt. Weitere Verfah­
ren sind in Vorbereitung bzw. sind abgeschlossen und 
liegen als Rahmenvereinbarung dem Rat der EG zur 
Verabschiedung vor (vgl.: EuroAS 3/99, S. 30). 

So verwundert es nicht, daß sich die Teilzeitricht­
linie inhaltlich im wesentlichen darauf beschränkt, 
auf das komplizierte Verfahren seiner Entstehung wie 
auf die Rahmenvereinbarung, die den Anhang bildet, 
hinzuweisen. 

Die Rahmenvereinbarung stellt den eigentlichen 
materiell-rechtlichen Teil dar. 

Zentrale Bestimmung der Rahmenvereinbarung 
ist der Grundsatz der Nichtdiskriminierung von Teil­
zeitbeschäftigcen in § 4, der bereits der bundesdeut­
schen Regelung im§ 2 BeschFG entspricht (ausführ­
lich: Buschmann, in: Buschmann/Dieball u.a., 
a.a.O., zu§ 2 BeschFG) und auch im Einklang steht 
mit der Rechtsprechung des EuGH zur mittelbaren 
Diskriminierung (ausführlich: Dieball, ebenda; s. 
auch: STREIT l /99, S. 3 5 ff. - Richtlinie zur Beweis­
last mit der Definition einer mittelbaren Diskrimi­
nierung"). 

Europaweit ist der Grundsatz der Nichtdiskrimi­
nierung von Teilzeitkräften zu begrüßen, der sich 
zwar faktisch auch über die mittelbare Diskriminie­
rung aufgrund des Geschlechts herstellen läßt, doch 
so erfahrt die Nichtdiskriminierung von Teilzeitar­
beiternehmerlnnen einen eigenständigen Wert (s.a.: 
Marlene Schmidt, NZA 1998, S. 576 (578]). Aller­
dings beschränkt sich dieser Grundsatz nur auf die 
„Beschäftigungsbedingungen" mit Ausnahme des 
Arbeitsentgelts und des Bereichs der sozialen Sicher­
heit, der auch vom EuGH in seiner Rechtsprechung 
zur mittelbaren Diskriminierung aufgrund des Ge­
schlechts oftmals zu unbefriedigenden Entscheiden 
führte. Dieses Vorgehen läßt sich allerdings mit der 
Systematik des EG-Vertrages und der Entstehung 
dieser TZA-Richtlinie erklären (ausführlich hierzu: 
Dieball, a.a.O., S. 163 ff. - Rechtfertigungsgründe 
für eine mittelbare Diskriminierung; sowie: Sozialer 
Dialog, S. 152 ff.). 

Der Anwendungsbereich der Rahmenvereinba­
rung gilt für alle Teilzeitkräfte, die in einem Arbeits­
verhältnis stehen bzw. einen Arbeitsvertrag haben 
(§ 2). Auf die europaweite Festlegung eines generel-
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len Schwellenwertes von soundsoviel Stunden pro 
Monat/Woche etc. wurde verzichtet, allerdings auf 
nationale Regelungen verwiesen. Die Hilfskriterien 
des § 3 Abs. 2 der Rahmenvereinbarung definieren 
den Adressatlnnenkreis präziser als § 2 Abs. 1 
BeschFG. Verändert werden müßte auch § 3 
BeschFG, um der Informationspflicht des Arbeitge­
bers gern. § 5 Nr. 3 der Rahmenvereinbarung nach­
zukommen. 

Der Grundsatz der Freiwilligkeit bezogen auf den 
Wechsel einer Vollzeitarbeitnehmerin auf einen Teil­
zeitarbeitsplatz soll durch§ 5 Nr. 2 geschützt werden, 
in dem die Weigerung einer Arbeitnehmerin, ihre 
Arbeitszeit zu verringern, keinen Kündigungsgrund 
darstellen soll. Allerdings ist § 5 Nr. 2 der Rahmen­
vereinbarung so „weich" formuliert, daß diese Rege­
lung in der Praxis zu keinerlei erweitertem Schutz von 
Arbeitnehmerlnneninteressen fuhren wird. 

Fraglich ist auch, ob der Anspruch gern. § 1 der 
Rahmenvereinbarung, die ,,Entwicklung der Teilzeit­
arbeit auf freiwilliger Basis" zu fördern, den Tendenzen 
nach Einführung einer Zwangsteilzeit entgegenwirkt. 

Abschließend die enttäuschende Feststellung, daß 
durch die geringe Regelungsdichte von verbindlichen 
Bestimmungen für Teilzeitbeschäftigce eine Chance 
vertan wurde, um hier europaweit vorbildliche 
Maßstäbe zu setzen, die insbesondere den Bereich der 
sozialen Sicherheit nicht ausschließen darf. 

Vor dem Hintergrund der langen ,,Mißerfolgs­
scory" der Verabschiedung einer gemeinschaftsweiten 
Regelung zur Teilzeitarbeit und dem „Erfolgsdruck" 
der Sozialpartner im Rahmen des Sozialen Dialogs, 
der es ihnen explizit seit Verabschiedung des Vertrags 
von Maastricht ermöglicht, eine Rahmenvereinba­
rung in einigen Rechtsbereichen zu beschließen, muß 
diese Richtlinie als „minimalistisches Regelwerk" ein­
geordnet werden. 

bonnbonn 

Gesetze und Gesetzentwürfe 
- Gegen die Stimmen der CDU/CSU und der PDS­
Fraktion sowie bei Zustimmung von SPD, Bündnis 
90 / DIE GRÜNEN und F.D.P. hat der Deutsche 
Bundestag den Gesetzentwurf der Regierungskoaliti­
on zur Anderungdes DNA-IdentitätsfeststeLlungsgesetzes 
(14/445) am 25.3.1999 in 2. und 3. Lesung verab­
schiedet. Zielsetzung des Gesetzes ist es, den General­
bundesanwalt zu ermächtigen, künftig auch Grup­
penauskünfte aus dem Bundeszentralregister an 
Staatsanwaltschaften und das Bundeskriminalamt 
(BKA) zu erteilen und damit die Verfolgung von 
Sexualstraftätern und Kindesmißhandlung zu erleich­
tern. Im verabschiedeten Gesetzentwurf wird geregelt, 
die „Daten neben dem Bundeskriminalamt lediglich 


	CCI16062026_00039
	CCI16062026_00040
	CCI16062026_00041
	CCI16062026_00042
	CCI16062026_00043
	CCI16062026_00044
	CCI16062026_00045

